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Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren  

1. Die Vorlage im Überblick 

Das öffentliche Beschaffungsrecht regelt ein wichtiges Segment der Schweizer Volkswirt-
schaft. Bund, Kantone und Gemeinden beschaffen jährlich Bauleistungen, Lieferungen und 
Dienstleistungen im Wert von rund 41 Milliarden Franken (80 % davon entfallen auf die Kan-
tone und Gemeinden). Die Kantone haben am 15. November 2019 an einer Sonderver-
sammlung der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) die Interkantonale 
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB 2019) verabschiedet. Diese 
führt zu einer weitgehenden Vereinheitlichung der Vorschriften im kantonalen Beschaffungs-
recht. Die IVöB 2019 verfolgt neben der Rechtsvereinheitlichung auch politische Ziele, näm-
lich die stärkere Berücksichtigung der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhal-
tigkeit bei öffentlichen Aufträgen sowie die Stärkung des Qualitätswettbewerbs gegenüber 
dem Preiswettbewerb. 
 
Der Kanton Glarus soll der IVöB 2019 nun beitreten. Damit ist die Aufhebung des Kantona-
len Submissionsgesetzes und der Submissionsverordnung verbunden. Angesichts der ange-
strebten Rechtsharmonisierung von Bundes- und Konkordatsrecht bleibt für materielle kanto-
nale Beschaffungsvorschriften künftig wenig Raum. Einzelne wenige Ausführungsbestim-
mungen werden mit der Schaffung eines Einführungsgesetzes zur Interkantonalen Vereinba-
rung über das öffentliche Beschaffungswesen (EG IVöB) festgelegt bzw. die Regelungskom-
petenz an den Regierungsrat delegiert. 

2. Ausgangslage 

Das öffentliche Beschaffungsrecht regelt ein wichtiges Segment der Schweizer Volkswirt-
schaft. Bund, Kantone und Gemeinden beschaffen jährlich Bauleistungen, Lieferungen und 
Dienstleistungen im Wert von rund 41 Milliarden Franken (rund 20 % davon entfallen auf den 
Bund und rund 80 % auf die Kantone und Gemeinden). Seine Grundlagen findet es im We-
sentlichen im WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. April 
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1994 (Government Procurement Agreement, GPA), das im Rahmen der verfassungsmässi-
gen Kompetenzordnung auf Ebene Bund durch das Bundesgesetz über das öffentliche Be-
schaffungswesen vom 16. Dezember 1994 (BöB) und von den Kantonen durch die Interkan-
tonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) vom 25. November 
1994 / 15. März 2001 (IVöB) umgesetzt wird, sowie im bilateralen Abkommen mit der EU 
über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens vom 21. Juni 1999 (Abkom-
men Schweiz-EU). Aufgrund der 2012 abgeschlossenen Revision des GPA sind Anpassun-
gen im nationalen Recht erforderlich. Gleichzeitig sollen die Beschaffungsordnungen von 
Bund und Kantonen einander inhaltlich soweit möglich und sinnvoll angeglichen werden. 
 
Die Kantone haben am 15. November 2019 an einer Sonderversammlung der BPUK die re-
vidierte IVöB einstimmig verabschiedet. Damit wird ein wichtiger weiterer Grundstein auf 
dem Weg zur Harmonisierung des Beschaffungsrechts in der Schweiz gelegt. Die ange-
strebte Umsetzung der IVöB 2019 führt zu einer im Vergleich zu heute noch weitergehenden 
Vereinheitlichung der Vorschriften im kantonalen Beschaffungsrecht, das in den Kantonen, 
Städten und Gemeinden zur Anwendung gelangt. Ausserdem führt die IVöB 2019 zu einer 
weitgehenden Harmonisierung mit dem revidierten BöB, das die Beschaffungen des Bundes 
neu regelt und per 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist. Die wenigen Abweichungen zwischen 
der IVöB 2019 und dem BöB sind hauptsächlich bedingt durch übergeordnete gesetzliche 
Vorgaben, welche die Kantone und der Bund bei ihrer Gesetzgebung einhalten müssen. So 
werden beispielsweise die Kantone aufgrund der Vorgaben im Bundesgesetz über den Bin-
nenmarkt (BGBM) weiterhin das Herkunftsortprinzip anwenden, während für den Bund das 
Leistungsortsprinzip massgeblich ist. 
 
Die IVöB 2019 verfolgt neben der Rechtsvereinheitlichung auch politische Ziele, nämlich die 
stärkere Berücksichtigung der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit bei 
öffentlichen Aufträgen sowie die Stärkung des Qualitätswettbewerbs gegenüber dem Preis-
wettbewerb. Beides stärkt die Chancen von Schweizer Unternehmen zum Erhalt von Aufträ-
gen. Zudem führt die IVöB 2019 neue Beschaffungsmethoden ein und macht es einfacher, 
Anbietende und Subunternehmerinnen und Subunternehmer, die unzuverlässig arbeiten  
oder sich nicht an Vorschriften halten, von Aufträgen auszuschliessen. Dies stärkt den fairen 
Wettbewerb mit gleich langen Spiessen. Das Beschaffungsverfahren und die Schwellen-
werte bleiben nahezu unverändert. Für den Kanton Glarus ergeben sich Änderungen bei den 
Schwellenwerten bei der freihändigen Vergabe. Diese werden bei den Dienstleistungen und 
beim Bauhauptgewerbe leicht angehoben. Es werden viele Einzelheiten des Verfahrens an-
gepasst. Die verbesserte Anwenderfreundlichkeit, Klarheit und Rechtssicherheit versprechen 
auch bei den Anbietenden Sparpotenzial. Ein erheblicher Zusatznutzen dürfte den Anbieten-
den durch die Harmonisierung der nationalen Beschaffungsordnungen und die Publikation 
von sämtlichen öffentlichen Ausschreibungen auf einer gemeinsam von Bund und Kantonen 
betriebenen Vergabeplattform (simap.ch) erwachsen. 
 
Mit dem Beitritt des Kantons Glarus zur IVöB 2019 kann unter Beachtung der Harmonisie-
rungsbestrebungen die Umsetzung der revidierten GPA-Bestimmungen sichergestellt wer-
den. Zu beachten ist dabei, dass die einzelnen Kantone dem vorgelegten Text der IVöB 
2019 entweder zustimmen oder diesen ablehnen können. Ein Beitritt unter Vorbehalt ist nicht 
möglich, ebenso wenig Anpassungen am Vereinbarungstext. 

3. Rechtliche Einbettung 

Das öffentliche Beschaffungsrecht kennt verschiedene Grundlagen, namentlich das GPA, 
das im Rahmen der verfassungsmässigen Kompetenzordnung auf Ebene Bund durch das 
Bundesgesetz über das BöB und von den Kantonen durch die IVöB umgesetzt wird, sowie 
im bilateralen Abkommen Schweiz-EU über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaf-
fungswesens. Zudem ist von den Kantonen und den Gemeinden das BGBM zu beachten, 
welches den Schweizer Anbietenden für die Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit auf dem ge-
samten Gebiet der Schweiz freien und gleichberechtigten Zugang zum Markt gewährleistet 
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und ebenfalls amtliche Publikationspflichten für öffentliche Beschaffungen sowie einen 
Rechtschutz der Anbietenden vorsieht. 
 
Das revidierte WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen wurde am 
30. März 2012 formell verabschiedet (GPA 2012) und trat am 6. April 2014 in Kraft. Mit der 
Revision des Übereinkommens von 1994 (GPA 1994), dem die Schweiz mit Wirkung ab 1. 
Januar 1996 beigetreten ist, wird der Geltungsbereich erweitert, der Konventionstext verein-
facht und modernisiert sowie der Einsatz elektronischer Mittel geregelt. Das revidierte GPA 
soll auch die internationale Transparenz und Governance bei den öffentlichen Beschaffun-
gen verbessern. Es stärkt den Kampf gegen missbräuchliche Praktiken, insbesondere zur 
Korruptionsbekämpfung und zur Verhinderung von Interessenkonflikten; gleichzeitig trägt es 
dem technologischen Wandel Rechnung und sieht ausserdem die Möglichkeit zur Umset-
zung von Umweltzielen vor. Wie bereits das GPA von 1994 stützt sich auch das revidierte 
Übereinkommen unverändert auf die Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der Inländer-
behandlung. Sämtliche Vertragsstaaten sind verpflichtet, die Änderung des GPA im nationa-
len Recht umzusetzen. Der Bundesrat hat am 2. Dezember 2020 die Annahmeurkunde für 
das revidierte WTO-Abkommen hinterlegt. Das GPA 2012 ist für die Schweiz am 1. Januar 
2021 in Kraft getreten. 
 
Für die Schweiz liegt die Bedeutung der Revision unter anderem in der Stärkung des Wett-
bewerbs, der Klärung von Unterstellungsfragen, der Flexibilisierung des Beschaffungsvor-
gangs und der Anpassung an die künftigen Herausforderungen, z. B. bei der elektronischen 
Vergabe. Zudem wird der Marktzugang von Schweizer Unternehmen in den GPA-Mitglied-
staaten verbessert. Gemäss Schätzungen beläuft sich dieser erweiterte Zugang für die wett-
bewerbsstarke schweizerische Wirtschaft mit ihren konstant hohen Leistungsbilanzüber-
schüssen auf zusätzliche 80–100 Milliarden US-Dollar pro Jahr. 

4. Zielsetzungen der revidierten Interkantonalen Vereinbarung  

4.1. Umsetzung GPA 2012 und Harmonisierung  

Mit der vorgeschlagenen Revision soll das GPA 2012 auf Stufe Bund und Kantone möglichst 
rasch und aneinander angeglichen in nationales Recht umgesetzt werden. Die bisherigen 
Ziele des Beschaffungswesens – wirtschaftlicher Einsatz der öffentlichen Mittel, Gleichbe-
handlung und Nichtdiskriminierung der Anbietenden, Förderung des Wettbewerbs sowie 
Transparenz der Verfahren – werden beibehalten. Ein besonderes Augenmerk der Vorlage 
gilt den Massnahmen gegen Kollusion und Korruption sowie der ausdrücklichen Anerken-
nung nachhaltiger Beschaffungen.  

4.2. Parallele Harmonisierung des nationalen Beschaffungsrechts  

Die Umsetzung des GPA 2012 ins nationale Recht wird zum Anlass genommen, eine paral-
lele Harmonisierung der Beschaffungsordnungen beim Bund und bei den Kantonen herbei-
zuführen. Verschiedene Regelungen, die sich bisher für den Bund, die Kantone oder beide 
bewährt haben, werden in der vorliegenden Vorlage der Vereinbarung übernommen. In Be-
zug auf den Rechtsschutz werden Neuerungen vorgeschlagen, mit weitgehend einheitlichen 
Regeln zur Begründung und Eröffnung von Verfügungen, einheitlichen Beschwerdegründen 
und -objekten sowie mit einer einheitlichen Beschwerdefrist von 20 Tagen. Der Schwellen-
wert für die Lieferungen wird im freihändigen Verfahren von 100’000 auf 150’000 Franken 
angehoben, damit die Harmonisierung mit dem Bund vollzogen werden kann.  

4.3. Klären und strukturieren  

Die Erfahrungen und Entwicklungen seit Inkrafttreten der IVöB und des BöB wurden bei der 
Revision mitberücksichtigt und gaben wertvolle Impulse für die Optimierung der gesetzlichen 
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Grundlagen. So zeigte sich bei der praktischen Anwendung, dass gewisse Sachverhalte und 
Begriffe der Klarstellung bedürfen.  
 
In Anlehnung an das GPA 2012 wurde die IVöB bzw. das BöB mit Begriffsdefinitionen er-
gänzt und terminologisch angepasst. Dadurch werden bisher unterschiedlich beantwortete 
Fragen, etwa zum Geltungsbereich des Beschaffungsrechts, geklärt. Im Vergleich zum GPA 
1994 sieht das GPA 2012 eine neue Struktur vor. Der Aufbau von BöB und IVöB orientieren 
sich an diesem sowie am Ablauf des Vergabeverfahrens, was die Verständlichkeit deutlich 
verbessert. Die neue IVöB besteht aus 65 Artikeln, verteilt auf zehn Kapitel, sowie aus vier 
Anhängen.  

4.4. Flexibilisieren und modernisieren – Vergrösserung des Handlungsspielraums  

Das BöB bzw. die IVöB will den öffentlichen Auftraggeberinnen und Auftraggebern und den 
Anbietenden – unter Vorbehalt der beschaffungsrechtlichen Grundsätze – möglichst grossen 
Handlungsspielraum gewähren und gleichzeitig den Einsatz moderner Informationstechnolo-
gien im öffentlichen Beschaffungswesen fördern. Materiell betreffen die vorgeschlagenen Än-
derungen der IVöB bzw. des BöB insbesondere die Einführung flexibler Beschaffungsinstru-
mente, die wiederum die Schaffung innovativer Lösungen ermöglichen. Damit soll für künf-
tige Entwicklungen, etwa im Bereich der Beschaffung intellektueller Dienstleistungen, der 
grösstmögliche Handlungsspielraum geschaffen werden. So werden die für den Bund seit 
2010 vorgesehenen Instrumente wie Folgebeschaffungen, aber auch der Dialog zwischen 
Auftraggeberin bzw. Auftraggeber und Anbietenden sowie die in der Praxis schon länger ge-
nutzte Möglichkeit des Abschlusses von Rahmenverträgen (mit sog. Abrufverfahren) jetzt auf 
Gesetzesstufe für den Bund bzw. in der IVöB für die Kantone verankert. Bei wirksamem 
Wettbewerb soll künftig sämtlichen – und nicht nur wie bis anhin den gemäss Abkommen 
Schweiz-EU unterstellten – Sektorenauftraggeberinnen und -auftraggebern die Möglichkeit 
offenstehen, eine Befreiung ihrer Beschaffungen von der Unterstellung unter die Vereinba-
rung bzw. das Gesetz zu erwirken. Zur Flexibilisierung des öffentlichen Beschaffungswesens 
trägt nebst der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für elektronische Auktionen auch die 
Änderung bei, wonach neu mehrere an einer Beschaffung beteiligte Auftraggeberinnen und 
Auftraggeber, die einerseits dem BöB und andererseits der IVöB unterstellt sind, eine 
Rechtswahl treffen können (Art. 5 IVöB). Analog dazu und zur optimalen Ressourcennutzung 
kann bei der Beschaffung nationaler Infrastrukturen das anwendbare Beschaffungsrecht defi-
niert werden. 

4.5. Weniger Administrativaufwand, mehr Effizienz für Anbietende 

Die Harmonisierung der Beschaffungsordnungen von Bund und Kantonen ermöglicht es den 
Anbietenden, ihre Prozesse bei der Einreichung von Offerten weiter zu standardisieren. Sie 
dürfen, auch zufolge der zu erwartenden einheitlicheren Rechtsprechung sowie der verbes-
serten Klarheit der gesetzlichen Grundlagen, mit geringerem Abklärungsaufwand rechnen. 
Gewisse Bestimmungen zielen zudem direkt auf einen Abbau des Administrativaufwands 
seitens der Anbietenden ab. So können die Vergabestellen beispielsweise erst zu einem 
späteren Verfahrenszeitpunkt die Nachweise im Zusammenhang mit den Teilnahmebedin-
gungen von Anbietenden einholen. Auch die verstärkte Nutzung der modernen Informations-
technologien im öffentlichen Beschaffungswesen, namentlich die gemeinsame Internetplatt-
form von Bund und Kantonen (simap.ch), dürfte den administrativen Aufwand der Anbieten-
den senken. 

5. Gemeinsame Umsetzung der GPA-Revision 

Bund und Kantone sind nach Abschluss der GPA-Revision übereingekommen, die internatio-
nalen Vorgaben im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten parallel umzusetzen. Die Revi-
sionsprozesse auf Stufe Bund und Kantone erfolgten dabei je gesondert, beruhten jedoch 
auf den gemeinsam erarbeiteten Regelungsvorschlägen einer paritätischen Arbeitsgruppe 
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Bund-Kantone. Nach Abschluss der GPA-Verhandlungen hat diese Arbeitsgruppe seitens 
des Bundes unter der Federführung der Beschaffungskonferenz des Bundes (BKB) und sei-
tens der Kantone unter Federführung der BPUK den Entwurf für das revidierte BöB sowie die 
revidierte IVöB erarbeitet. 
 
IVöB und BöB wurden im Zuge dieser Arbeiten neu strukturiert und modernisiert. Zahlreiche 
aus Sicht der Kantone bewährte Regelungskonzepte wurden dabei beibehalten und Bestim-
mungen, welche heute in den Vergaberichtlinien vom 2. Mai 2002 zur IVöB (VRöB) geregelt 
sind, weitgehend und ihrem Sinn nach in die IVöB 2019 und das BöB integriert (vgl. dazu die 
Synopse IVöB 2001/IVöB 2019). Dies hat zur Folge, dass die Kantone nach einem Beitritt 
zur IVöB 2019 auf umfangreiche eigene Ausführungsbestimmungen im Sinne der Harmoni-
sierung verzichten können. 

6. Die wichtigsten Neuerungen und Grundsätze der IVöB 2019  

6.1. Vorbemerkung 

Die heute geltende IVöB 2001 stellt eine Rahmenvereinbarung dar, wohingegen die IVöB 
2019 weitestgehend alle Bereiche des Beschaffungsrechts regelt. Die Kantone haben im 
Rahmen von Artikel 63 Absatz 4 die Möglichkeit, unter Einhaltung der übergeordneten Vor-
gaben eigene Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Die Kantone verfügen zudem weiter-
hin über die Organisationskompetenz und bestimmen, wer im Kanton über welche beschaf-
fungsrechtlichen Kompetenzen verfügt. 
 
In allgemeiner Hinsicht lässt sich feststellen, dass die IVöB 2019 keine grundlegende Ände-
rung des öffentlichen Beschaffungswesens zur Folge hat. Obschon zahlreiche Einzelheiten 
des Verfahrens angepasst und modernisiert werden, bleiben das Beschaffungsverfahren, die 
Verfahrensarten sowie die Schwellenwerte nahezu unverändert. Entsprechend werden nach 
einem Beitritt des Kantons Glarus zur IVöB 2019 nur noch wenige Regelungen mehrheitlich 
auf Verordnungsstufe zu treffen sein (etwa Einzelheiten zum Verfahren, zum Vollzug sowie 
zur Organisation und Aufsicht). 
 
Neben der angestrebten Harmonisierung und Modernisierung bringt sie aber dennoch insbe-
sondere für den Vollzug wichtige Änderungen mit sich, welche sich aus den politischen Ziel-
setzungen ergeben haben. Mit dem neuen Beschaffungsrecht sollen insbesondere der Quali-
tätswettbewerb, beschaffungsrechtliche Nachhaltigkeitsanliegen und die Berücksichtigung 
innovativer Lösungen gestärkt werden, was den einheimischen Anbietenden in Ausschrei-
bungsverfahren entgegenkommen dürfte. 
 
Die nachfolgenden Ausführungen dienen der zusammenfassenden Erläuterung der wichtigs-
ten Auswirkungen und Neuerungen, welche die Einführung der IVöB 2019 zur Folge haben 
wird. Für vertieftere Ausführungen zur Ausgangslage des Revisionsvorhabens und Erläute-
rungen zur IVöB 2019 wird auf die Musterbotschaft des Interkantonalen Organs für das öf-
fentliche Beschaffungswesen (InöB) zur revidierten IVöB (nachfolgend Musterbotschaft) ver-
wiesen. Diese Musterbotschaft (inkl. Vereinbarungstext und Anhänge 1-4) liegt der Vorlage 
bei. 

6.2. Zweckartikel 

Im Zweckartikel wird nicht mehr nur der wirtschaftliche, sondern auch der volkswirtschaftlich, 
ökologisch und sozial nachhaltige Einsatz der öffentlichen Mittel verlangt (Art. 2). Damit wer-
den neu alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit ausdrücklich erfasst. Diese Ergänzung 
trägt dem erhöhten gesellschaftlichen Bewusstsein in Richtung eines nachhaltigeren Han-
delns Rechnung. 
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Der Zweckartikel dient der Auslegung der nachfolgenden Bestimmungen. Die Reihenfolge 
der Aufzählung in Artikel 2 bedeutet nicht, dass dem ersten Grundsatz Priorität vor den nach-
stehend genannten zukäme. Alle Grundsätze verlangen gleichermassen Beachtung. 

6.3. Klärung der Begriffe und des Anwendungsbereichs 

Die IVöB 2019 enthält neu eine kurze Liste mit Definitionen (Art. 3), welche unter anderem 
die Begriffe «öffentliche Unternehmen» und «Einrichtungen des öffentlichen Rechts» um-
fasst. Der subjektive Geltungsbereich in Bezug auf die Auftraggeberinnen und Auftraggeber 
ist präzisiert worden (Art. 4). Was den objektiven Geltungsbereich betrifft, wurde eine Defini-
tion des Begriffs des öffentlichen Auftrags aufgenommen (Art. 8). Die Delegation öffentlicher 
Aufgaben und die Vergabe von Konzessionen werden nun ausdrücklich als öffentliche Auf-
träge behandelt (Art. 9). Einerseits sieht die IVöB 2019 vor, dass die Delegation einer öffent-
lichen Aufgabe oder die Vergabe einer Konzession als öffentlicher Auftrag gelten, wenn dem 
Anbietenden infolge einer solchen Delegation oder Vergabe ausschliessliche oder beson-
dere Rechte gewährt werden, die er im öffentlichen Interesse gegen ein Entgelt oder eine 
Abgeltung, sei es direkt oder indirekt, ausübt. Vorbehalten bleiben die besonderen Bestim-
mungen des Bundes- und Kantonsrechts. So sind beispielsweise Konzessionen im Wasser-
kraftwerksbereich von diesem neuen Artikel nicht betroffen. Die Ausnahmen (Art. 10) wurden 
neu definiert und erweitert. So ist vorgesehen, dass die Vereinbarung nicht für Aufträge gilt, 
die an Behinderteninstitutionen, Organisationen der Arbeitsintegration, Wohltätigkeitseinrich-
tungen und Strafanstalten (Art. 10 Abs. 1 Bst. e) oder an kantonale und kommunale Vorsor-
geeinrichtungen des öffentlichen Rechts (Art. 10 Abs. 1 Bst. g) vergeben werden. Die Kan-
tone behalten sich das Recht vor, für die beiden genannten Fälle eine vergaberechtliche Un-
terstellung im Rahmen der kantonalen Ausführungsbestimmungen festzulegen (s. unter Ziff. 
8.1, Art. 6). Schliesslich nimmt die IVöB 2019 in Nachführung der geltenden Rechtsprechung 
vier Arten von Verträgen von den Bestimmungen aus: Monopol-, Instate-, Inhouse- und 
Quasi-Inhouse-Verträge (Art. 10 Abs. 2). 

6.4. Beschaffungen ausgerichtet auf die Qualität 

Ziel des neuen Rechts ist es, der Qualität mehr Gewicht zu verleihen. Von verschiedenen 
Stellen als «Paradigmenwechsel» bezeichnet, finden sich dazu verschiedene Bestimmungen 
im Vereinbarungstext. Damit hat das Qualitätskriterium an Bedeutung gewonnen und wird 
als verbindliches Vergabekriterium dem Preis gleichgestellt (Art. 29 Abs. 1). Artikel 41 veran-
kert seinerseits das neue Konzept des «vorteilhaftesten» Angebots anstelle des bisher ver-
wendeten «wirtschaftlich günstigsten» Angebots, um die Bedeutung, die dem wirtschaftli-
chen Aspekt der Angebote bei der Bewertung der Angebote beigemessen wird, zu verrin-
gern. Standardisierte Leistungen können dagegen wie bisher allein auf der Grundlage des 
niedrigsten Gesamtpreises vergeben werden, wobei die IVöB 2019 gleichzeitig eine ver-
stärkte Sicherstellung der Einhaltung der Teilnahmebedingungen von den Beschaffungsstel-
len einfordert (u.a. zwingende Überprüfung durch Auftraggeberin bzw. Auftraggeber bei un-
gewöhnlich niedrigen Preisen). 
 
Beim «vorteilhaftesten Angebot» geht es um die beste Erfüllung der Zuschlagskriterien, also 
um die Gesamtqualität des Angebots. Daher besteht im Beschaffungsrecht ein Rechtsan-
spruch auf die Erteilung des Zuschlags an denjenigen Anbietenden, der das vorteilhafteste 
Angebot eingereicht hat. Dieses wird ermittelt, indem neben Qualität und Preis einer Leis-
tung sowie je nach Leistungsgegenstand weitere gleichwertige Kriterien wie beispielsweise 
Zweckmässigkeit, Termine, Lebenszykluskosten, Nachhaltigkeit, Lieferbedingungen, Kun-
dendienst usw. (vgl. Art. 29) berücksichtigt werden. Die Berücksichtigung von Sekundärzie-
len (wie soziale Eingliederung, Ausbildungsplätze in der beruflichen Grundbildung) ist 
ebenso möglich, darf aber nicht in einer Diskriminierung oder einer ungerechtfertigten Ver-
weigerung des Marktzutritts resultieren. 
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Auch mit dem neuen Recht bleibt es dabei, dass das Angebot mit den meisten Bewertungs-
punkten bei den Zuschlagskriterien – namentlich Qualität, Preis und weiteren je nach Leis-
tungsgegenstand definierten Kriterien – zwingend den Zuschlag erhalten muss. 

6.5. Nachhaltigkeit 

Die Nachhaltigkeit spielt in der revidierten Vereinbarung eine zentrale Rolle. Die Bestimmun-
gen dazu finden sich in den Artikeln 2, 12, 29 und 30. Den Vergabestellen wird ein grösserer 
Spielraum bei der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit zur Verfügung gestellt, welcher nun 
genutzt werden soll. Diese Stärkung der Nachhaltigkeit soll und wird die Ausgestaltung der 
Kriterien in den künftigen Ausschreibungen vermehrt prägen. 
 
Die Vergabestellen werden künftig beispielsweise gehalten sein, bei der Aufstellung ihrer Be-
wertungssysteme die Nachhaltigkeit mit all ihren Aspekten gemäss Zweckartikel, Innovati-
onsgehalt und Plausibilität des Angebots vermehrt zu berücksichtigen. Als Vollzugshilfen ste-
hen ihnen nebst dem neuen gemeinsamen Beschaffungsleitfaden und Faktenblättern die von 
Bund und Kantonen geschaffene Wissensplattform nachhaltige öffentliche Beschaffung 
(WöB, www.woeb.swiss) zur Verfügung. Diese Online-Plattform dient interessierten Perso-
nen aller föderalen Ebenen als Nachschlagewerk und unterstützt sie, Nachhaltigkeit in ihrer 
täglichen Arbeit wirkungsorientiert und auf der Basis von technischen, wissenschaftlichen 
und rechtlichen Fakten zu berücksichtigen. 
 
Es ist aber auch mit den neuen rechtlichen Bestimmungen unzulässig, die Nachhaltigkeit für 
protektionistische Ziele zu verwenden. Im Sinne der Gleichbehandlung darf jedoch von in- 
und ausländischen Anbietenden ein gleich hoher Standard an Nachhaltigkeit verlangt wer-
den. 

6.6. Neue Zuschlagskriterien  

Die IVöB 2019 führt für den öffentlichen Auftraggeber neu die Möglichkeit ein, sogenannte 
«vergabefremde» Zuschlagskriterien bei einer öffentlichen Beschaffung zu berücksichtigen. 
Diese Kriterien sind in Artikel 29 Absatz 2 aufgeführt. Die Auftraggeberin bzw. der Auftragge-
ber kann ergänzend berücksichtigen, inwieweit der Anbietende Ausbildungsplätze für Ler-
nende in der Grundausbildung, Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmende oder eine Wiederein-
gliederung für Langzeitarbeitslose anbietet. Es handelt sich dabei um soziale Kriterien, wel-
che nur für Vergaben im Binnenmarktbereich angewendet werden können. 

6.7. Unterstellung bestimmter Konzessionen und der Übertragung gewisser  
öffentlicher Aufgaben 

Die Konzessionen des schweizerischen Verwaltungsrechts sind vielfältig – die eine Konzes-
sion gibt es nicht. Die Unterstellung unter das Beschaffungsrecht erfolgt – wie bereits ge-
mäss Artikel 8 – immer dann, wenn die Übertragung einer öffentlichen Aufgabe in Frage 
kommt. Der Begriff wird in der Vereinbarung in dem Sinn verwendet, dass ein privater Anbie-
tender mit der Verleihung Rechte erhält, die ihm vorher nicht zustanden. Konzessionen, die 
nicht im Zusammenhang mit öffentlichen Aufgaben stehen (z.B. Sondernutzungskonzessio-
nen) oder die der Bewerberin bzw. dem Bewerber keine ausschliesslichen oder besonderen 
Rechte vermitteln, werden nicht erfasst. 
 
Der Staat hat infolge beschränkter Ressourcen und Besinnung auf seine Kernkompetenzen 
öffentliche Aufgaben in verschiedenen Bereichen und auf allen Stufen (Bund, Kantone und 
Gemeinden) an private Anbietende ausgelagert. Lässt der Staat eine Aufgabe gestützt auf 
eine gesetzliche Grundlage durch Dritte erbringen, dann untersteht die Übertragung dieser 
staatlichen Aufgabe grundsätzlich dem Geltungsbereich des Beschaffungsrechts (s. dazu 
Art. 9). Dies gilt unabhängig davon, ob die Finanzierung direkt durch die Auftraggeberin bzw. 
den Auftraggeber oder aus Mitteln eines Fonds oder einer Versicherung erfolgt. 
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Der Verweis auf «öffentliche Aufgaben» erfasst alle Bereiche, in denen der Staat verantwort-
lich ist, diese zu erfüllen. Als Beispiele sind hier das Polizeiwesen, d. h. der Schutz der öf-
fentlichen Ordnung und Sicherheit, sowie die Gesundheits- oder die Sozialpolitik zu nennen. 
Muss der Staat etwa von Gesetzes wegen für die Entsorgung problematischer Abfälle sor-
gen, so kann er diese Aufgabe Dritten übertragen, sofern eine gesetzliche Grundlage dazu 
besteht. 
 
Für Kantone und Gemeinden gilt eine Ausschreibepflicht nach dem Wortlaut von Artikel 2 
Absatz 7 BGBM. Bei Monopolkonzessionen und Konzessionen öffentlicher Dienste bietet 
das Beschaffungsrecht mit seinem Fokus auf Wettbewerb und Wirtschaftlichkeit jedoch nicht 
in allen Fällen den passenden Rahmen für die Konzessionsvergabe. Spezialgesetzliche Re-
geln gehen deshalb vor (z. B. Art. 3a und Art. 5 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Strom-
versorgung; Art. 60 Abs. 3bis und Art. 62 Abs. 2bis des Bundesgesetzes über die Nutzbar-
machung der Wasserkräfte; auch kantonale Erlasse können als spezialgesetzliche Regelun-
gen gelten). 

6.8. Gemeinsame Publikationsplattform von Bund und Kantonen  

Der Einsatz moderner Informationstechnologien verbessert die Transparenz des öffentlichen 
Beschaffungswesens und erleichtert den Marktzutritt. Sowohl im offenen als auch im selek-
tiven Verfahren werden die Ausschreibung, der Zuschlag sowie der Abbruch auf der gemein-
sam von Bund und Kantonen betriebenen Internetplattform (heute simap.ch) für öffentliche 
Beschaffungen zwingend publiziert (Art. 48). Zudem besteht auch in Bezug auf freihändig er-
teilte Zuschläge im Staatsvertragsbereich eine Publikationspflicht. Nebst den öffentlichen 
Auftraggeberinnen und Auftraggebern der Kantone, die simap.ch bereits als Publikations-
plattform nutzen, müssen künftig alle öffentlichen Auftraggeberinnen und Auftraggeber ihre 
Aufträge in offenen und selektiven Verfahren auf der Plattform veröffentlichen. Den Kantonen 
steht es frei, weitere Publikationsorgane (z. B. Amtsblatt) vorzusehen. 
 
Die verstärkte Nutzung der modernen Informationstechnologien im öffentlichen Beschaf-
fungswesen, namentlich von simap.ch, wird die Transparenz im öffentlichen Beschaffungs-
wesen weiter erhöhen und den Aufwand der Anbietenden senken. Aktuell werden auf 
simap.ch jährlich rund 20’000 Publikationen mit einem Beschaffungswert von rund 17,5 Milli-
arden Franken veröffentlicht. Mit der gesetzlichen Verpflichtung aller dem Konkordat unter-
stellten Vergabestellen zur Publikation auf simap.ch dürfte die Anzahl der publizierten Be-
schaffungen und das Vergabevolumen in Zukunft weiter stark steigen. Dank Abonnements-
diensten von simap.ch werden die Anbietenden mit sämtlichen sie interessierenden Aus-
schreibungen automatisch bedient. 

6.9. Verkürzte Fristen zur Verfahrensbeschleunigung 

Das GPA beinhaltet neu verschiedene Verkürzungen der Minimalfristen, welche nun im  
nationalen Recht abgebildet sind. Dabei sind Fristverkürzungen im Staatsvertragsbereich 
beim offenen wie auch beim selektiven Verfahren möglich (Art. 47). Ausserhalb des Staats-
vertragsbereichs beträgt die Frist zur Einreichung von Angeboten in der Regel mindestens 
20 Tage. Eine Unterschreitung dieser Minimalfrist ist nur ausnahmsweise bei standardisier-
ten Waren und Dienstleistungen möglich, wobei eine Minimalfrist von fünf Tagen in jedem 
Fall einzuhalten ist (Art. 46 Abs. 4). Unter Einhaltung der Minimalfrist von fünf Tagen haben 
die Kantone dabei die Möglichkeit, andere Fristen vorzusehen. 

6.10. Verbesserter Rechtsschutz  

Die Rechtsmittelfrist wurde auf 20 Tage verlängert, um die Harmonisierung zwischen Bund 
und Kantonen sicherzustellen (Art. 56). Heute gilt für die Kantone eine Beschwerdefrist von 
lediglich zehn Tagen. Diese erweist sich im Vergleich zu den übrigen Beschwerdefristen als 
äusserst knapp. 
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Für beschaffungsrechtliche Beschwerdeverfahren ist kantonal weiterhin einzig das Verwal-
tungsgericht zuständig, wenn mindestens der Auftragswert den für das Einladungsverfahren 
massgebenden Schwellenwert erreicht (Art. 52). Die Beschwerdeinstanz kann über allfällige 
Schadenersatzforderungen gleichzeitig mit der Feststellung der Rechtsverletzung entschei-
den (Art. 58). Wie bisher gelten keine Gerichtsferien. 

6.11. Massnahmen gegen Interessenkonflikte, unzulässige Wettbewerbsabreden und 
Korruption  

Kernstück der GPA-Revision ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Wettbe-
werb. Dieses Ziel soll vor allem durch erhöhte Transparenz und den konsequenten Kampf 
gegen die Korruption – die den Wettbewerb verfälscht bzw. verhindert – erreicht werden. 
Korruption kann viele Formen annehmen. Im Zentrum stehen die Gewährung und die An-
nahme geldwerter Vorteile, auf die kein gesetzlicher Anspruch besteht. 
 
In Artikel 11 werden die Kantone verpflichtet, gegen Interessenkonflikte, unzulässige Wettbe-
werbsabreden und Korruption vorzugehen. Die Kantone sind gehalten, geeignete Massnah-
men dafür vorzusehen. Zu denken ist hier beispielsweise an die aktive und angemessene 
Bekanntmachung sämtlicher Informationen über ein Vergabeverfahren und die Offenlegung 
der einzelnen Verfahrensschritte gegenüber den Anbietenden, die Anzeige von Korruptions-
handlungen und anderer strafbarer Handlungen, die aktive Mitwirkung bei der Untersuchung 
und strafrechtlichen Verfolgung von Korruption sowie Einfrieren, Beschlagnahme, Einzie-
hung und Rückgabe der Erträge aus Straftaten, das Verhängen disziplinarischer Sanktionen 
und das Umsetzen personalrechtlicher Konsequenzen, die aktive Vertiefung und Verbreitung 
der Korruptionsverhütung, die Aus- und Weiterbildung der Vergabestellen oder das Verwen-
den von Verhaltensvorschriften für die korrekte und ordnungsgemässe Wahrnehmung der 
Aufgaben seitens Auftraggeberin bzw. Auftraggeber. 

6.12. Ausschluss, Widerruf und Sanktionen  

Die Liste der exemplarisch genannten Ausschluss- und Widerrufsgründe wird in der IVöB 
2019 systematisch gegliedert und erweitert. Artikel 44 enthält eine nicht abschliessende Liste 
möglicher Gründe. Neu werden zwei Kategorien unterschieden: Bei Absatz 1 sind sichere 
Kenntnisse erforderlich, um einen Ausschluss, einen Widerruf oder eine Streichung aus ei-
nem amtlichen Verzeichnis auszusprechen. Dass die Auftraggeberin bzw. der Auftraggeber 
negative Erfahrungen aus früheren Aufträgen ebenso wie die Resultate aus einer Abklärung 
durch die Wettbewerbskommission (Weko; bei Submissionsabreden, Kollusion) berücksichti-
gen kann, stellt eine zentrale Neuerung dar (Bst. h). Ebenso hat die Vergabestelle die Mög-
lichkeit, Anbietende nicht zu berücksichtigen, die nach Artikel 45 Absatz 1 rechtskräftig aus-
geschlossen wurden (Bst. j). Bei Absatz 2 genügen hinreichende Anhaltspunkte, um einen 
Anbietenden ausschliessen zu können, aus einem Verzeichnis zu streichen oder einen ihm 
bereits erteilten Zuschlag zu widerrufen. Beruht der Ausschluss oder der Widerruf auf einem 
nicht aufgeführten Grund, sind immer hinreichende Anhaltspunkte ausreichend. 
 
Zusätzlich wurden mit Artikel 45 die Sanktionen «Verwarnung», «Ausschluss» (bis zu fünf 
Jahren) und «Busse» (von bis zu 10 % der bereinigten Angebotssumme) in der revidierten 
IVöB verankert. Über die sanktionierten Anbietenden und Subunternehmerinnen bzw. Sub-
unternehmer wird neu vom InöB eine nicht öffentliche Liste geführt. 

6.13. Neue Instrumente 

Die revidierte Vereinbarung will den öffentlichen Auftraggeberinnen und Auftraggebern und 
den Anbietenden – unter Vorbehalt der beschaffungsrechtlichen Grundsätze – möglichst 
grossen Handlungsspielraum gewähren und gleichzeitig den Einsatz moderner Informations-
technologien im öffentlichen Beschaffungswesen fördern. Materiell betreffen die vorgeschla-
genen Änderungen insbesondere die Einführung flexibler Beschaffungsinstrumente, die wie-
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derum die Schaffung innovativer Lösungen ermöglichen. Damit soll für künftige Entwicklun-
gen, etwa im Bereich der Beschaffung intellektueller Dienstleistungen, der grösstmögliche 
Handlungsspielraum geschaffen werden. So werden Instrumente wie der Dialog zwischen 
Auftraggeberin bzw. Auftraggeber und Anbietenden (Art. 24), die in der Praxis schon länger 
genutzte Möglichkeit des Abschlusses von Rahmenverträgen (Art. 25), mit dem sogenannten 
Abrufverfahren, sowie die Durchführung von elektronischen Auktionen (Art. 23) in der IVöB 
2019 verankert. 

6.13.1. Dialog 

Bei komplexen Aufträgen, bei intellektuellen Dienstleistungen oder bei der Beschaffung inno-
vativer Leistungen ist es oft nicht möglich, schon vor der Ausschreibung den Inhalt der Be-
schaffung in einem Leistungsbeschrieb genügend präzise zu umschreiben und abzugrenzen. 
In diesem Fall kann das Instrument des Dialogs gewählt und im offenen und selektiven Ver-
fahren eingesetzt werden. 
 
Die Auftraggeberin bzw. der Auftraggeber kann im Dialog zusammen mit ausgewählten An-
bietenden mögliche Lösungswege oder Vorgehensweisen erarbeiten, sodass am Ende des 
Dialogs eine Leistungsbeschreibung vorliegen sollte, die den Ansprüchen der Auftraggeberin 
bzw. des Auftraggebers ebenso wie dem Können und Vermögen der Anbietenden angemes-
sen Rechnung trägt. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber hat damit ein Instrument in 
der Hand, mit dem er auf das spezifische Fachwissen der Anbietenden in einem konkreten 
Beschaffungsmarkt zurückgreifen und Innovationen fördern kann. So können Verfahrensab-
brüche und Neuausschreibungen vermieden werden. Für die Anbietenden hat der Dialog 
den Vorteil, dass sie ihre Angebote zu Beginn des Vergabeverfahrens nicht bis ins letzte De-
tail, sondern in einem fortlaufenden Prozess konkretisieren können. 
 
Der Dialog darf nicht zum Zweck genutzt werden, die Offertpreise zu verhandeln (vgl. dazu 
Art. 11 Bst. d). Entsprechend wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Dialog nicht 
zum Zweck geführt werden darf, Preise und Gesamtpreise zu verhandeln (Art. 24 Abs. 2). 
 
Als Beispiel für eine solche komplexe Aufgabe, deren Rahmenbedingungen nicht im Voraus 
bestimmt werden können, ist die Umnutzung einer Industriebrache mit unbekannter künftiger 
Nutzung und vielen beteiligten Eigentümerinnen und Eigentümern zu nennen. 

6.13.2. Rahmenverträge 

Bei Rahmenverträgen wird nicht ein abschliessend bestimmtes Leistungsvolumen ausge-
schrieben, sondern das Recht der Auftraggeberin oder des Auftraggebers, gewisse Leistun-
gen über einen bestimmten Zeitraum zu beziehen. Rahmenverträge werden insbesondere 
aus wirtschaftlichen Überlegungen, zur Vermeidung einer Abhängigkeit von nur einem An-
bietenden oder zwecks Verhinderung von Versorgungsengpässen ausgeschrieben. Die Mög-
lichkeit, Rahmenverträge abzuschliessen, bildet kein eigenes Verfahren. Es kann innerhalb 
der bestehenden Beschaffungsverfahren angewendet werden. Auch wenn das Instrument 
des Rahmenvertrags einige Flexibilität für die Vergabestelle mit sich bringt, so wird doch 
durch die Vereinbarung klar gefordert, dass zumindest die Dauer des Rahmenvertrags sowie 
die (maximalen) Preise festzulegen sind. Um belastbare Preise zu erhalten, ist auch der Ver-
tragsgegenstand möglichst konkret und umfassend zu definieren. 
 
Die Vereinbarung unterscheidet zwischen dem Rahmenvertrag mit einem Zuschlagsempfän-
ger (vgl. Art. 25 Abs. 4) und demjenigen mit mehreren (vgl. Art. 25 Abs. 5). Beim Rahmen-
vertrag mit Mehrfachzuschlag werden zusätzlich «zureichende Gründe» verlangt. 

6.13.3. Elektronische Auktionen 

Bei der elektronischen Auktion handelt es sich nicht um ein eigenständiges Vergabeverfah-
ren, sondern um ein Instrument, welches im Rahmen eines Beschaffungsvorhabens einge-
setzt werden kann. 
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In einer ersten Phase (Präqualifikation) prüft die Auftraggeberin bzw. der Auftraggeber die 
Eignungskriterien und die technischen Spezifikationen und nimmt eine erste Bewertung vor. 
Die eigentliche Auktion kommt erst in einem zweiten Verfahrensschritt zur Anwendung, wo-
bei mehrere Bewertungsrunden stattfinden können. Die Anbietenden können dabei ihre Of-
ferten bezüglich des Preises oder bestimmter quantifizierbarer Komponenten modifizieren. 
Die Bewertung der modifizierten Angebote und die damit verbundenen Neuplatzierungen der 
Anbietenden werden dabei durch ein automatisiertes System vorgenommen. 
Der Anwendungsbereich der elektronischen Auktion erstreckt sich nur auf standardisierte 
Leistungen. Andere Leistungen (wie z.B. intellektuelle Dienstleistungen) können somit nicht 
Gegenstand einer elektronischen Auktion sein. Die Praxis wird erst noch zeigen müssen, wo 
dieses neue Instrument gewinnbringend eingesetzt werden kann. 

6.14. Weitere Neuerungen 

Weitere relevante Neuerungen, welche die IVöB 2019 mit sich bringt, sind insbesondere: 
– Die Anforderungen an die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeitsbedin-

gungen, der Lohngleichheit und (neu ausdrücklich auch) des Umweltrechts (Art. 12) sind 
konkreter formuliert. Die Anbietenden müssen die Vorgaben ihren Subunternehmerinnen 
und Subunternehmern überbinden. Ausländische Anbietende müssen im Ausland neu 
mindestens internationale Abkommen im Umwelt- und Arbeitsbereich einhalten. 

– Neu bietet die IVöB 2019 klare und eindeutige Bestimmungen zur Vorbefassung von Be-
schaffungspersonal und Anbietenden sowie zum Ausstand (Art. 13 f.). Weiterhin soll es 
möglich sein, Marktanalysen durchzuführen, ohne dass der Tatbestand der Vorbefas-
sung erfüllt wäre (Art. 14 Abs. 3). 

– Auch der Katalog der Ausnahmegründe, die eine überschwellige freihändige Beschaffung 
erlauben (Art. 21), hat Änderungen erfahren. Für Folgeaufträge gilt neu, dass sie freihän-
dig zulässig sind, wenn «ein Wechsel des Anbieters für Leistungen zur Ersetzung, Ergän-
zung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen aus wirtschaftlichen oder techni-
schen Gründen nicht möglich [ist], erhebliche Schwierigkeiten bereiten oder substanzielle 
Mehrkosten mit sich bringen [würde]». 

– Nicht mehr explizit vorgesehen ist in der IVöB 2019 die öffentliche Offertöffnung, wie sie 
heute in Artikel 23 SubV geregelt ist. Die IVöB sieht in Artikel 37 Absatz 1 lediglich vor, 
dass die Angebote durch mindestens zwei Vertretende der Auftraggebenden geöffnet 
werden. 

– Die Bereinigung und Anpassung der Angebote nach der Öffnung sind möglich, wenn dies 
zur Vergleichbarmachung oder wegen Leistungsänderungen nötig ist (Art. 39). Reine 
Preisverhandlungen (Abgebotsrunden) bleiben aber weiterhin verboten (Art. 11 Bst. d). 
Neu gilt dies auch für die Beschaffungen des Bundes. 

– Unter dem Titel «Prüfung der Angebote» macht Artikel 38 diverse Vorgaben für die Prü-
fung der Angebote (z. B. Abklärungspflicht bei ungewöhnlich niedrigen Angeboten) und 
für den Ablauf bei der sog. Zwei-Couvert-Methode (Bewertung der Angebote in einer ers-
ten Phase ohne Berücksichtigung der finanziellen Bedingungen und Einbezug des Prei-
ses erst anlässlich der Öffnung des zweiten Couverts). 

– Bei der Bewertung der Angebote erlaubt die IVöB 2019 neu unter gewissen Vorausset-
zungen, dass die Detailbewertung bei sehr aufwendigen Prüfungen auf die drei Angebote 
beschränkt wird, die anhand einer ersten summarischen Prüfung der Unterlagen als die 
besten erscheinen (sog. Shortlist, Art. 40 Abs. 2). 

– Im Staatsvertragsbereich erteilte Zuschläge sind in der Regel innerhalb von 30 (statt bis-
her 72) Tagen zu veröffentlichen (Art. 48 Abs. 6). 

– Neu müssen Verfügungen summarisch begründet werden, um die Rechtsmittelfrist aus-
zulösen. Die summarische Begründung des Zuschlags umfasst die Art des Verfahrens 
und den Namen des berücksichtigten Anbietenden, den Gesamtpreis des berücksichtig-
ten Angebots, die massgebenden Merkmale und Vorteile des berücksichtigten Angebots 
sowie gegebenenfalls eine Darlegung der Gründe für eine freihändige Vergabe (Art. 51 
Abs. 3). 
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7. Ablauf des Beitrittsverfahrens zur IVöB 2019 

Interkantonale Vereinbarungen sind öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, die von zwei oder 
mehreren Kantonen über einen Gegenstand geschlossen werden, der in ihrem Kompetenz-
bereich liegt. Die einzelnen Kantone können dem vorgelegten Text der IVöB entweder zu-
stimmen oder diesen ablehnen. Änderungen am Vereinbarungstext sind ebenso wie ein Bei-
tritt unter Vorbehalt nicht möglich. Die Inkraftsetzung der IVöB 2019 erfolgt, sobald ihr zwei 
Kantone beigetreten sind (Art. 65 Abs. 1 IVöB 2019). Dies ist bereits geschehen. Aktuell sind 
bereits sechs Kantone die IVöB 2019 beigetreten (GR, SZ, AI, TG, AG, SO). In 15 Kantonen 
laufen die Beitrittsverfahren. 
 
Gemäss Kantonsverfassung (KV, Art. 69 Abs. 2 Bst. a) ist die Landsgemeinde für die Zu-
stimmung zu Konkordaten und anderen Verträgen zuständig, wenn diese einen Gegenstand 
der Verfassung oder der Gesetzgebung betreffen. Für den Beschluss zum Beitritt zur IVöB 
sowie der Erlass des EG IVöB ist die Landsgemeinde zuständig. 
 
Mit einem Beitritt des Kantons Glarus zur revidierten IVöB wird die Umsetzung der revidier-
ten Bestimmungen aus dem GPA 2012 sichergestellt. Gleichzeitig schliesst sich der Kanton 
den Harmonisierungsbestrebungen an. Bei einem Nichtbeitritt würde der Kanton abseitsste-
hen und müsste insbesondere die GPA-Bestimmungen selbst im kantonalen Recht umset-
zen. Mit dem revidierten Konkordat kann eine praktisch vollständige Harmonisierung des Be-
schaffungsrechts der Kantone erreicht werden. Kantonale Ausführungsbestimmungen im 
Einführungsgesetz sowie in einer Ausführungsverordnung sind nur noch in begrenztem Um-
fang nötig. 
 
Die Umsetzung der beschaffungsrechtlichen Vorgaben obliegt wie schon bisher grundsätz-
lich den einzelnen Auftraggeberinnen und Auftraggebern bzw. den Vergabestellen. Das 
Kompetenzzentrum öffentliches Beschaffungswesen wird weiterhin dem Departement Bau 
und Umwelt unterstellt sein. Es stellt Vorlagen, Hilfsmittel sowie Aus- und Weiterbildungsan-
gebote zur Verfügung und arbeitet mit dem Bund und den anderen Kantonen zusammen. 

8. Vernehmlassung 

Die Vernehmlassung wurde vom 25. Oktober 2022 bis am 28. November 2022 durchgeführt. 
Es gingen insgesamt 13 Stellungnahmen ein. Fünf Parteien (SP, Grüne, Die Mitte, SVP und 
FDP) sowie alle drei Gemeinden, alle Departemente sowie die Staatskanzlei haben sich zur 
Vorlage geäussert. 
 
Alle Vernehmlassungsteilnehmenden haben die Vorlage begrüsst und sind grundsätzlich mit 
deren Inhalt einverstanden. Sie wiesen darauf hin, dass der Kanton Glarus sich im Gleich-
schritt mit den umliegenden Kantonen den Neuerungen im Beschaffungsrecht öffnen soll. 
Die stärkere Ausrichtung des Beschaffungsrechts auf den Qualitätswettbewerb wurde befür-
wortet. 

8.1. Organisationen für Arbeitsintegration nicht unterstellt 

Das Departement Volkswirtschaft und Inneres beantragte, dass Organisationen für Arbeitsin-
tegration nicht dem Beschaffungswesen unterstellt werden. Es handle sich bei den Organisa-
tionen der Arbeitsintegration, gleich wie bei den Wohltätigkeitsorganisationen, um Einrichtun-
gen gemeinnütziger Art, die ohne Profit arbeiten und eine Dienstleistung für den sozialen 
Frieden erbringen. Sie würden von den Kantonen gezielt ausgesucht, bewertet, finanziert 
und durch den Bund auch kontrolliert. Kleine Kantone hätten eine beschränkte Auswahl an 
guten Anbietern mit lokal-regionaler Verankerung. Sie würden daher systematisch und über 
lange Partnerschaften mit lokal verankerten Institutionen – im Kanton Glarus etwa AVOI oder 
BEVA – zusammenarbeiten. Verschiedene Kantone (GR, SZ, UR, TG) würden eigene Pro-
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gramme (Arbeitsintegration) betreiben. Eine periodische Ausschreibung würde eine nachhal-
tige Entwicklung der Programme und die vertrauensbasierte rasche Integration von Men-
schen in den ersten Arbeitsmarkt stark bremsen. 
 
Die Ausführungen des Departements sind überzeugend, weshalb auf die im Vernehmlas-
sungsentwurf noch vorgesehene Unterstellung der Organisationen für Arbeitsintegration ver-
zichtet wird. 

8.2. Ausnahmebestimmung für Glarnersach 

Das Departement Sicherheit und Justiz beantragte mit Verweis auf eine Bestimmung im Ge-
bäudeversicherungsgesetz des Kantons Graubünden, eine neue Bestimmung im Sachversi-
cherungsgesetz aufzunehmen und die Glarnersach für Anlageinvestitionen dem öffentlichen 
Beschaffungswesen nicht zu unterstellen. Eine entsprechende Anpassung des Sachversi-
cherungsgesetzes (Art. 3a neu) wurde in die Vorlage aufgenommen. 

8.3. Tätigkeit Fachstelle Beschaffungswesen und Publikationsorgan 

Die Staatskanzlei wies auf die Wichtigkeit von Schulungen hin. Sie stellte zudem zur Diskus-
sion, ob die Aufgaben der Fachstelle Beschaffungswesen hin zu mehr Unterstützungsleistun-
gen für die Beschaffungsstellen zu prüfen sein. Damit verbunden sei ein Stellenausbau. 
Überdies sei allenfalls zu prüfen, ob die Fachstelle nicht auch in der Hauptabteilung Informa-
tik angesiedelt werden könne, so wie dies im Kanton Bern der Fall sein. Mit der aktuellen 
Vorlage werden diese Überlegungen zur Kenntnis genommen. Eine Umsetzung wäre allen-
falls im Rahmen der vorgesehenen Departementsreform zu prüfen. 
 
Betreffend das Publikationsorgan für öffentliche Ausschreibungen machte die Staatskanzlei 
beliebt, das Amtsblatt als Publikationsorgan beizubehalten. Damit seien Gebühreneinnah-
men verbunden, auf die nicht verzichtet werden soll. Der Regierungsrat wird sich mit diesem 
Anliegen im Rahmen der Verordnung befassen. 

8.4. Keine Preisniveauklausel; keine weiteren Kriterien in Einführungsgesetz 

Die Grünen zeigten sich enttäuscht, dass in der EG IVöB die Preisniveauklausel, wie sie im 
Bundesrecht vorgesehen ist, nicht aufgenommen wurde. Sie beantragten zudem, alle Krite-
rien aus Artikel 29 Absatz 2 IVöB 2019 als zwingende Kriterien in das kantonale Einfüh-
rungsgesetz zu übernehmen. Der Bund hat im seinem Beschaffungsrecht die Zuschlagskrite-
rien Plausibilität des Angebots, die unterschiedlichen Preisniveaus in den Ländern, in wel-
chen die Leistung erbracht wird, und die Verlässlichkeit des Preises aufgenommen. Ein Gut-
achten kommt zum Schluss, dass die Umsetzung des Kriteriums «unterschiedliche Preisni-
veaus» mit Aufwand und Unsicherheiten verbunden wäre. Davon betroffen wären nicht nur 
die rechtsanwendenden Behörden (Vergabestellen und Gerichte), sondern insbesondere 
auch in- und ausländische Anbieter. Sie hätten stets im Voraus zu antizipieren und in ihre 
Preiskalkulation einzubeziehen, dass die von ihnen offerierten Preise nicht den der Bewer-
tung zugrunde gelegten Endpreisen entsprechen, sondern um einen gewissen Faktor (nach 
oben oder unten) korrigiert würden. Die zahlreichen ungeklärten Umsetzungsfragen hätten 
einen Anstieg des Beschwerderisikos zur Folge. Den Beschaffungs- und Bedarfsstellen des 
Bundes steht ein sogenannter Preisniveaurechner zur Verfügung, welcher die Anwendung 
des neu vorgesehenen Preisniveau-Kriteriums unterstützt. Hinsichtlich der Anwendung der 
Preisniveauklausel und des Preisniveaurechners bestehen jedoch noch keine Erfahrungen 
bei den Vergabestellen der Bundesverwaltung. 
 
Das Sekretariat der Weko hat in einem Schreiben an die Kantone von Ende Oktober 2022 
ausdrücklich vor der Einführung dieser Kriterien abgeraten. Die Prüfung und Umsetzung der 
Zuschlagskriterien «Verlässlichkeit des Preises» und «Plausibilität des Angebotes» anhand 
von schematischen, rechnerischen Bewertungsmethoden wie die Mittelwerts- oder Median-
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modelle stabilisieren und fördern kartell- sowie beschaffungsrechtlich unzulässige Submissi-
onsabreden, hemmen den Wettbewerb und sind binnenmarktrechtlich problematisch. Der 
Regierungsrat verzichtet deshalb auf die Aufnahme entsprechender Kriterien. 
 
Gemäss Artikel 29 Absatz 2 IVöB 2019 kann der Auftraggeber ausserhalb des Staatsver-
tragsbereichs ergänzend berücksichtigen, inwieweit der Anbieter Ausbildungsplätze für Ler-
nende in der beruflichen Grundbildung, Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmende oder eine 
Wiedereingliederung für Langzeitarbeitslose anbietet. 
 
Der Regierungsrat sieht keinen Mehrwert, diese Kriterien für alle Ausschreibungen als zwin-
gende Kriterien vorzuschreiben. Dies erfolgt im pflichtgemässen Ermessen des Auftragge-
bers und unter Beachtung der Gleichbehandlung aller Anbieter. 

9. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 

9.1. Einführungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche  
Beschaffungswesen 

Der Entwurf für das vorliegende EG IVöB orientiert sich im Sinne der angestrebten Harmoni-
sierung mit den anderen Kantonen am Musterbeitrittsgesetz der BPUK. 
 
Mit dem Beitritt zur IVöB sind nur noch wenige ergänzende materielle kantonale Bestimmun-
gen zum Beschaffungsrecht zulässig. Die IVöB 2019 ist direkt anwendbar. Artikel 63 Absatz 
4 IVöB 2019 erlaubt den Kantonen, Ausführungsbestimmungen zu erlassen, und zwar mate-
riell zu Artikel 10 (Ausnahmen), Artikel 12 (Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der 
Arbeitsbedingungen, der Lohngleichheit und des Umweltrechts) und Artikel 26 (Teilnahme-
bedingungen) des Konkordats. Abweichende Bestimmungen zur IVöB in anderen Bereichen 
sind – mit Ausnahme der zum Vollzug notwendigen Bestimmungen – nicht zulässig. Ausfüh-
rungsbestimmungen sind Normen organisatorischer, vollziehender oder konkretisierender 
Natur. Sie müssen sich an den gesetzlichen Rahmen halten und dürfen insbesondere keine 
neuen Vorschriften aufstellen, welche die Rechte der Adressaten beschränken oder ihnen 
neue Pflichten auferlegen. Nicht zulässig wäre es zum Beispiel, auf dem Weg des Ausfüh-
rungsrechts neue generell-abstrakte Zuschlagskriterien wie die in Ziffer 8.4 erwähnte Preisni-
veauklausel zu normieren. Daneben sind in den Ausführungsbestimmungen formelle Verfah-
rensvorschriften und Zuständigkeiten für Vollzug und Aufsicht zu regeln. 

Artikel 1; Gegenstand 

Artikel 1 beschreibt den Regelungsgegenstand des vorliegenden Erlasses, nämlich die Ein-
führung der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. 
November 2019 (IVöB) im Kanton Glarus. 

Artikel 2; Veröffentlichungen 

Die Auftraggeberinnen und Auftraggeber haben Zuschläge, die im Staatsvertragsbereich ge-
stützt auf eine Ausnahmebestimmung nach Artikel 21 Absatz 2 IVöB 2019 freihändig verge-
ben werden, gemäss Artikel 48 Absatz 1 IVöB 2019 zu veröffentlichen. Die IVöB 2019 über-
lässt es den Kantonen, ob sie diese Pflicht analog auch für den Nichtstaatsvertragsbereich 
vorschreiben wollen. Da eine solche Veröffentlichungspflicht der Transparenz – es handelt 
sich um eine Ausnahme gemäss Artikel 21 Absatz 2 IVöB 2019 – wie auch der Rechtssicher-
heit für alle Beteiligten dient, sollen auch im Binnenmarktbereich die freihändigen Vergaben 
nach Artikel 21 Absatz 2 IVöB 2019, wie im Mustergesetz vorgeschlagen, veröffentlicht wer-
den. 
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Artikel 3; Rechtsschutz 

Nach Artikel 52 Absatz 1 IVöB 2019 ist gegen Verfügungen der Auftraggeberinnen und Auf-
traggeber «mindestens ab dem für das Einladungsverfahren massgebenden Auftragswert» 
die Beschwerde zulässig, wobei es den Kantonen ausserhalb des Staatsvertragsbereichs 
freisteht, den Rechtsmittelweg bereits ab einem Franken oder aufgrund der Verfahrensart zu 
eröffnen (Musterbotschaft, S. 95). Im Bundesrecht gilt der Rechtsschutz für Bauleistungen ab 
dem Schwellenwert des offenen oder selektiven Verfahrens und für andere Leistungen ab 
dem Schwellenwert des Einladungsverfahrens (Art. 52 Abs. 1 BöB 2019). 

Der Kanton Glarus kannte bereits bisher den Rechtsschutz ab dem Einladungsverfahren (un-
abhängig vom Wert des Auftrags). Diese Regelung hat sich bewährt, haben doch dadurch 
alle Beteiligten von Verfahrensbeginn weg Gewissheit, ob aufgrund des eingeschlagenen 
Verfahrens Rechtsschutz für einen Anbietenden besteht oder nicht. Eine Ausdehnung des 
Rechtsschutzes auch auf freihändige Verfahren und somit selbst auf Kleinstaufträge er-
scheint dagegen nicht als sachgerecht. 

Artikel 4; Meldung von Ausschlüssen 

Artikel 5 enthält die Verpflichtung der Auftraggeberin oder des Auftraggebers, bei Ausschlüs-
sen nach Artikel 45 Absatz 1 IVöB 2019 dem Kanton eine Kopie des rechtskräftigen Ent-
scheids zuzustellen. Letzterer sorgt für die Meldung an das InöB (Art. 45 Abs. 3 IVöB 2019), 
wobei der Regierungsrat die hierfür zuständige Stelle (Departement Bau und Umwelt) be-
zeichnen wird. 

Artikel 5; Vollzugs- und Ausführungsbestimmungen 

Die Kantone können Ausführungsbestimmungen zur IVöB 2019 erlassen (Art. 63 Abs. 4 
IVöB 2019). Die entsprechende Kompetenz wird dem Regierungsrat übertragen. Dies recht-
fertigt sich, weil die damit zu regelnden Einzelheiten der Organisation und des Verfahrens 
gegebenenfalls rasch neuen wirtschaftlichen, politischen oder rechtlichen Gegebenheiten an-
gepasst werden müssen. Die entsprechende Verordnung soll zeitgleich mit dem Inkrafttreten 
der IVöB 2019 und dem EGIVöB 2019 erlassen werden. 

Die nicht abschliessende Aufzählung in Artikel 6 vermittelt einen Überblick darüber, welche 
Themen aus heutiger Sicht Gegenstand der Ausführungsbestimmungen sein können. Die Er-
mächtigungen erstrecken sich insbesondere auf: 
– die Bezeichnung der für den Vollzug, die Kontrollen und Aufsicht verantwortlichen Stel-

len; 
– die Festlegung der Modalitäten zum elektronischen Verfahren (elektronische Abgabe von 

Angeboten und Eröffnung von Verfügungen); 
– das Vorsehen von zusätzlichen Publikationsorganen; 
– das Vorsehen von zusätzlichen Statistiken; 
– die Delegation der Mitteilungsbefugnis der Auftraggeberin oder des Auftraggebers zur Er-

öffnung von Verfügungen; 
– die Bezeichnung der für den Vollzug, das Führen der Statistik, die Auskunftserteilung und 

die Aus- und Weiterbildung im öffentlichen Beschaffungswesen zuständigen Stellen; 
– die Vornahme von Massnahmen, welche die Auftraggeberinnen und Auftraggeber gegen 

Risiken wie das Fehlverhalten von Anbietenden oder des Beschaffungspersonals treffen. 

Diese Ermächtigungen bzw. Aufgaben sind weitestgehend heute schon geregelt. Eine Neue-
rung stellt dagegen die in Bst. g aufgenommene Verpflichtung der Auftraggeberinnen und 
Auftraggeber zur Vornahme von Massnahmen gegen ein mögliches Fehlverhalten von An-
bietenden oder der mit Beschaffungen betrauten Personen dar, welche sich aus Artikel 11 
Absatz 1 Bst. b IVöB 2019 ergibt (vgl. vorstehende Ausführungen in Ziff. 6.11). Mittels Prä-
ventivmassnahmen (Checklisten, Verhaltenskodex, Selbstdeklarationen, Unbefangenheitser-
klärungen usw.) soll Interessenkonflikten, unzulässigen Wettbewerbsabreden und Korrupti-
onsvorgängen noch stärker seitens der Beschaffungsstellen begegnet werden. 

Zu einer weiteren Professionalisierung der Ausbildung im öffentlichen Beschaffungswesen 
dürfte schliesslich die von Bund und Kantonen (Interessensgemeinschaft eidgenössische 
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Abschlüsse öffentliche Beschaffung) lancierte Berufsprüfung «Spezialist/-in öffentliche Be-
schaffung mit eidgenössischem Fachausweis» führen. Ein Teilmodul der Ausbildung widmet 
sich dabei dem Thema der Compliance (Erkennen und Vermeiden von regelwidrigem Ver-
halten, Sensibilisierung im Bereich der Unbefangenheit und der Antikorruptionsregeln). Die 
ersten Prüfungen werden diesen Herbst abgenommen. 

9.2. Änderung weiterer Erlasse 

Das Gesetz über die Kantonale Sachversicherung Glarus wird mit einer Bestimmung er-
gänzt, wonach die Glarnersach für Anlageinvestitionen nicht dem Beschaffungsrecht unter-
steht. 

9.3. Aufhebung anderer Erlasse  

Als Folge des Beitritts des Kantons Glarus zur IVöB 2019 und des Erlasses des neuen 
EGIVöB sind das bisherige Kantonale Submissionsgesetz und die Submissionsverordnung 
sowie die Beitrittsbeschlüsse des Kantons Glarus aus den Jahren 1997 und 2009 in der Sys-
tematischen Gesetzessammlung des Kantons aufzuheben. Mit Beschluss der Landsge-
meinde wird das Kantonale Submissionsgesetz im Zeitpunkt des Inkrafttretens aufgehoben. 
Der Landrat wird die Aufhebung der Submissionsverordnung separat beschliessen.  

9.4. Beitrittsbeschluss 

Der Regierungsrat wird im Falle des Beitritts zur neuen IVöB gemäss dem Beitrittsbeschluss 
ermächtigt, spätere Anpassungen der IVöB, soweit sie weniger wichtig sind, zu ratifizieren. 
Des Weiteren kann er den Beschluss über den Beitritt zu früheren Vereinbarungen aufhe-
ben, wenn sämtliche Kantone der IVöB 2019 beigetreten sind. 

10. Motion Mathias Vögeli, Rüti, und Unterzeichnende «Ergänzung kantonales Sub-
missionsgesetz» 

Am 25. Juni 2020 reichten Mathias Vögeli, Rüti, und Unterzeichnende die Motion «Ergän-
zung kantonales Submissionsgesetz» ein (s. Beilage). Darin fordern sie, es sei im Kantona-
len Submissionsgesetz die rechtliche Grundlage zu schaffen, um fehlbare Anbieter von künf-
tigen Submissionsverfahren ausschliessen zu können. Der Landrat hat an seiner Sitzung 
vom 27. Januar 2021, gestützt auf den Bericht des Regierungsrates vom 22. Dezember 
2020, beschlossen, die Motion zu überweisen. 
 
Mit dem Beitritt zur IVöB 2019 wird dem Anliegen der Motionäre Rechnung getragen (vgl. 
Ziff. 6.12). Die Motion kann damit als erfüllt abgeschrieben werden. 

11. Postulat SVP-Fraktion «Allgemeine Überprüfung und Präzisierung von Submis-
sionsgesetz und -verordnung» 

Am 2. November 2020 reichte die SVP-Landratsfraktion das Postulat «Allgemeine Überprü-
fung und Präzisierung von Submissionsgesetz und -verordnung» ein (s. Beilage). Darin for-
dert sie, der Regierungsrat solle prüfen und Bericht erstatten, wie die kantonale Submissi-
onsgesetzgebung aufgrund von Entwicklungen und Veränderungen in den vergangenen Jah-
ren anzupassen wäre. Der Landrat hat an seiner Sitzung vom 25. August 2021, gestützt auf 
den Bericht des Regierungsrates vom 27. April 2021, beschlossen, das Postulat zu überwie-
sen. 
 
Die Postulantin macht geltend, das Kantonale Submissionsgesetz und die zugehörige Ver-
ordnung seien in die Jahre gekommen und auf die im Beschaffungswesen aktualisierten 
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Rechtsgrundlagen anzupassen. Der Regierungsrat unterstützte dieses Anliegen. Er hatte be-
reits im Rahmen der Beantwortung einer Interpellation der SVP-Fraktion vom Februar 2020 
festgehalten, dass er an einem möglichst baldigen Beitritt zur IVöB 2019 interessiert sei. 
 
Mit dem Beitritt zur IVöB 2019 wird auch diesem Anliegen Rechnung getragen. Das Postulat 
kann damit als erfüllt abgeschrieben werden. 

12. Finanzielle und personelles Auswirkungen 

12.1. Wirkung auf die Anbietenden 

Die Harmonisierung der Beschaffungsordnungen von Bund und Kantonen ermöglicht es den 
Anbietenden, ihre Prozesse weiter zu standardisieren. Sie dürfen, auch zufolge der zu erwar-
tenden einheitlicheren Rechtsprechung sowie der verbesserten Klarheit der gesetzlichen 
Grundlagen, mit weniger Abklärungsaufwand rechnen. 
 
Gewisse Bestimmungen bezwecken zudem direkt einen Abbau des Administrativaufwands 
seitens der Anbietenden. So können die Vergabestellen beispielsweise erst zu einem späte-
ren Verfahrenszeitpunkt die Nachweise im Zusammenhang mit den Teilnahmebedingungen 
von Anbietenden einholen (z. B. eine Bankgarantie, Art. 26 Abs. 3 und Art. 27 Abs. 3). Auch 
die verbreitetere Nutzung der modernen Informationstechnologien im öffentlichen Beschaf-
fungswesen, namentlich die gemeinsame Internetplattform von Bund und Kantonen 
(simap.ch), dürfte den administrativen Aufwand der Anbietenden senken. 
 
Durch die neue Ausrichtung wie beispielsweise den Qualitätswettbewerb, die Einbindung der 
Nachhaltigkeit sowie die Berücksichtigung der Innovationskraft von Unternehmen, können 
die Schweizer KMU ihre Stärken bei öffentlichen Beschaffungen hervorheben. 

12.2. Wirkung auf die Auftraggeberinnen und Auftraggeber 

Durch die Revision der IVöB erfolgen eine Vereinfachung und Verbesserungen des rechtli-
chen Rahmens. Bewährte Instrumente der Praxis wie etwa die Handhabung von Inhouse-
Vergaben (Art. 10 Abs. 3 Bst. c) oder die Rahmenverträge (Art. 25) wurden in der revidierten 
Vereinbarung verankert. Das hat ein umfassenderes und präziseres Regelwerk zur Folge. 
Ferner stehen neue Instrumente wie elektronische Auktionen (Art. 23) oder das Dialogver-
fahren (Art. 24) für Auftraggeberinnen bzw. Auftraggeber und Anbietende zur Verfügung. 
Dadurch entsteht eine grössere Flexibilität und wird der Einsatz moderner Informationstech-
nologie gefördert. Des Weiteren wurden Sanktionen eingeführt, um gegen Anbietende und 
Subunternehmerinnen und Subunternehmer vorzugehen. Die Bestimmungen der Artikel 44 
und 45 sehen die Möglichkeit vor, Sanktionen auszusprechen bis hin zum Ausschluss von 
bis zu fünf Jahren von zukünftigen Vergaben. In leichten Fällen kann eine Verwarnung erfol-
gen. Damit soll sichergestellt werden, dass die geltenden Bestimmungen des Arbeitsschut-
zes, der Arbeitsbedingungen, der Lohngleichheit und des Umweltschutzes eingehalten wer-
den. Schliesslich wurde bei den freihändigen Verfahren der Schwellenwert für Lieferungen 
von 100’000 auf 150’000 Franken angehoben. Diese Neuerung hat den Vorteil, dass den öf-
fentlichen Auftraggeberinnen und Auftraggebern ein grösserer Spielraum für die Vergabe 
von kleinen Lieferaufträgen eingeräumt wird. Ausserdem wird dieser Schwellenwert nun an 
die Schwellenwerte der freihändigen Verfahren von Dienstleistungen und Bauleistungen 
(Baunebengewerbe) angeglichen. Zusätzlich erfolgt eine Harmonisierung mit den Schwellen-
werten des Bundes im Bereich der freihändigen Verfahren. 
 
Durch einzelne neue Aufgaben oder zusätzlichen Aufwand bei bestehenden Aufgaben nach 
Inkrafttreten der revidierten IVöB dürfte ein leichter Mehraufwand zu erwarten sein. Es ist zu 
erwarten, dass dieser mit den vorhandenen Ressourcen bewältigt werden kann. Kanton und 
Gemeinden haben sich mit einer neuen gesetzlichen Grundlage vertraut zu machen, was ei-
nen gewissen Initialaufwand mit sich bringt. Die angestrebte Rechtsangleichung einerseits 
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im Verhältnis zwischen Bund und Kantonen sowie andererseits auch im Verhältnis der Kan-
tone und Gemeinden wird sich positiv auswirken, sobald die IVöB 2019 in Kraft getreten ist. 
Gründe dafür sind z. B. eine einheitlichere Rechtsprechung, Erfahrungsaustausch, gemein-
same Vorlagen, ähnliche Hilfs- und Lehrmittel sowie abgestimmte Aus- und Weiterbildungen. 

13. Inkrafttreten 

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Beitritts und des Einfüh-
rungsgesetzes. 
 
Einerseits hat der Regierungsrat im Anschluss an die Landsgemeinde noch die Ausführungs-
verordnung zu erlassen. Andererseits ist vorgesehen, den Beschaffungsstellen von Kanton 
und Gemeinden hinsichtlich des Beitritts zur IVöB 2019 ein Schulungsangebot zu machen. 
Dazu wurden im Budget 2023 Mittel eingestellt.  

14. Antrag 

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat,  
 
1. dem beiliegenden Beitrittsbeschluss zuhanden der Landsgemeinde zuzustimmen; 
2. dem beiliegenden Gesetzentwurf zuhanden der Landsgemeinde zuzustimmen; 
3. die Motion Mathias Vögeli, Rüti, und Unterzeichnende «Ergänzung kantonales Submis-

sionsgesetz» als erfüllt abzuschreiben; und 
4. das Postulat SVP-Fraktion «Allgemeine Überprüfung und Präzisierung von Submissi-

onsgesetz und -verordnung» als erfüllt abzuschreiben. 
 

 
Genehmigen Sie, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer 
vorzüglichen Hochachtung. 
 

Im Namen des Regierungsrates 

 
Benjamin Mühlemann, Landammann 
Hansjörg Dürst, Ratsschreiber  

 
 
 
Beilagen: 
– SBE Beitrittsbeschluss  
– SBE Einführungsgesetz  
– SBE IVöB 
– Musterbotschaft IVöB 2019 (nur online) 
– Synopse IVöB 2001 und IVöB 2019 (nur online) 
– Motion 
– Postulat 
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